
Leserbrief 

Keine Zustimmung für den Solarpark 
Zum Bericht „Sündiges Leben nur eine 
Sage" (A/P vom 27. Februar): 

Bei der Stadtratssitzung am Montag 
habe ich nicht (wie i n der NP berich
tet) für den vorhabensbezogenen Be
bauungsplan u n d den qualifizierten 
Flächennutzungsplan des zwölf Hek
tar großen Solarparks bei Haarbrü
cken gestimmt! Sie können sich da
rauf verlassen, ich werde auch i n Zu
kunft Solarparks nur zustimmen, 
wenn sie wahlweise folgende Krite
rien erfüllen (Vorrang-Standorte): 
Sie werden für sogenannte Konversi
onsflächen beantragt. Dies können 
Industriebrachen, Bauschuttdepo

nien, alte Militärgelände, stillgelegte 
Flugplätze, Tagebaue, Öd- oder U n -
landflächen sein. Die Grundsätze ei
ner Landschaftsverträglichkeits-Prü-
fung sind zu beachten. 

Sie werden i m unmittelbaren A n -
schluss an bestehende Gewerbe
gebiete m i t industrieller Prägung (be
trif f t nicht zum Beispiel dörfliche 
Mischgebiete) beantragt. Sie befin
den sich innerhalb geschlossener Be
bauung u n d betreffen bereits versie
gelte Flächen, beispielsweise Anträge 
auf Überbauung von Parkplätzen 
u n d Straßen. Sie befinden sich au
ßerhalb geschlossener Bebauung i m 
unmittelbaren räumlichen Zusam

menhang m i t Verkehrswegen. Dies 
tr i f f t auf Anträge für die Bebauung 
v o n Lärmschutzwänden u n d -wäl
len, Einhausungen, Autobahnpark
plätzen etc. zu. Sie befinden sich auf 
ehemals landwirtschaftlich genutz
ten, mindestens seit 1. Januar 2007 
(Stichtagsregelung) stillgelegten Flä
chen u n d erfüllen die Grundsätze 
der Landschaftsverträglichkeits-Prü-
fung. Weiterhin ist für PV-Freiflä-
chenanlagen v o n den Antragstellern 
ein technischer Nachweis über den 
Wirkungsgrad der aufzubauenden 
Module einzufordern. Freiflächen-
PV-Anlagen m i t einem Ertrag v o n 
unter 500 kWp/ha oder einem Mo

dulwirkungsgrad von unter 14 Pro
zent sind grundsätzlich nicht geneh
migungsfähig, da technisch veraltet. 
I m Zuge des technischen Fortschritts 
werden diese Grenzwerte regelmäßig 
angepasst. 
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